
Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Benennung der öffentlichen Verkehrsflächen 

und die Nummerierung der Gebäude und Grundstücke in der Stadt Bad Tölz 
 
 

- Änderungssatzung zur Straßennamen- und Hausnummernsatzung - 
 

Vom 17.11.2001 
 

 
Auf Grund von Art. 52 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) (BayRS 91-1-I), geändert durch 
Gesetze vom 16. Juli 1986 (GVBl. S. 135), vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 323), vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 
532) und Art. 23 und 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erläßt die Stadt Bad Tölz 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Änderung einer Satzung 

 
Die Satzung über die Benennung der öffentlichen Verkehrsflächen und die Nummerierung der Gebäude und 
Grundstücke in der Stadt Bad Tölz wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Verpflichtung der Grundstückseigentümer 

 
(1) Die Grundstückseigentümer haben die Hausnummernschilder und die Hinweisschilder innerhalb vier Wochen 
nach Erteilung der Hausnummern selbst anzuschaffen, anzubringen, zu unterhalten und zu erneuern. Ist ein 
Erbbaurecht oder Nießbrauch bestellt, so trifft diese Verpflichtung den Erbbauberechtigen bzw. den 
Nießbraucher. Die Anbringung von Hinweisschildern muß auch auf benachbarten Grundstücken geduldet 
werden. 
 
(2) Kommt der Pflichtige seinen Verpflichtungen nach Abs. 1 nicht nach, so kann die Stadt Bad Tölz 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen, oder die erforderlichen Tätigkeiten selbst auf Kosten des Pflichtigen 
veranlassen. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bad Tölz, den.07.11.2001 
STADT BAD TÖLZ 
 
 
 
 
 
Josef Niedermaier 
1. Bürgermeister 


